
Nds. SOG
§ 32
Datenerhebung durch den Einsatz technischer Mittel bei öffentlichen Veranstaltungen und im 
öffentlichen Raum

(3) 1Die Verwaltungsbehörden und die Polizei dürfen öffentlich zugängliche Orte mittels 
Bildübertragung offen beobachten, wenn dies zur Erfüllung von Aufgaben nach § 1 Abs. 1 
erforderlich ist. 2Die Polizei kann die nach Satz 1 übertragenen Bilder aufzeichnen, 

1. wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an den beobachteten Orten oder in deren 
unmittelbarer Umgebung künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung oder Straftaten nach 
§ 224 StGB begangen werden, oder 

2. soweit die Bilder an oder in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage, einer Verkehrs- oder 
Versorgungseinrichtung, einem öffentlichen Verkehrs-mittel, Amtsgebäude oder einem 
anderen besonders gefährdeten Objekt aufgenommen werden und tatsächliche 
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass an oder in Objekten dieser Art terroristische 
Straftaten begangen werden sollen. 

Nds. SOG

§ 1 
Aufgaben der Verwaltungsbehörden und der Polizei 

(1) 1Die Verwaltungsbehörden und die Polizei haben gemeinsam die Aufgabe der Gefahrenabwehr. 2Sie treffen hierbei 
auch Vorbereitungen, um künftige Gefahren abwehren zu können. 3Die Polizei hat im Rahmen ihrer Aufgabe nach Satz 
1 insbesondere auch Straftaten zu verhüten. 

StGB

§ 224
Gefährliche Körperverletzung

(1) Wer die Körperverletzung 
   1.durch Beibringung von Gift oder anderen gesundheitsschädlichen Stoffen,
   2.mittels einer Waffe oder eines anderen gefährlichen Werkzeugs,
   3.mittels eines hinterlistigen Überfalls,
   4.mit einem anderen Beteiligten gemeinschaftlich oder
   5.mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung
begeht, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren, in minder schweren Fällen mit Freiheitsstrafe 
von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.


